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Einleitung

Als im Dezember 1990 die UFOP gegründet wurde, war
Biodiesel ein „no-name“ Produkt. Der Verband, mit seiner
interprofessionell ausgerichteten Struktur, setzte von Anfang
an auf diesen Alternativkraftstoff. Denn angesichts eines
soeben verlorenen Soja-Panels im GATT (heute WTO) und der
sich abzeichnenden Einführung der Flächenstilllegung zur
Reduzierung der Überschüsse bei Getreide und zur Kon-
solidierung des EU-Haushalts im Rahmen der ersten Stufe der
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), musste kon-
sequenterweise ein neuer volumenträchtiger Markt entwickelt
werden. Es waren die Mitgliedsstaaten Deutschland und
Frankreich, die von Anfang an in dem Rapsanbau auf Still-
legungsflächen zur Produktion von Biodiesel eine neue
Absatzalternative sahen. Strategisch trennten sich jedoch
schnell die Wege. Während Frankreich von Beginn an auf die
Zumischung von Biodiesel zu Dieselkraftstoff im Rahmen so
genannter Pilotvorhaben setzte (dies erklärt die Produktions-
kapazität von etwa 250.000 Tonnen im Jahr 1995), hatte
Deutschland von dieser nationalen Ermächtigung gemäß
Mineralölsteuerstrukturrichtlinie nicht Gebrauch gemacht,
sondern die Markteinführung von Biodiesel als Reinkraftstoff
„toleriert“, denn eine nationale und von der EU-Kommission
notifizierte Regelung existierte nicht. Erschwerend für die
Markteinführung kam hinzu, dass die Verbraucher Biodiesel
praktisch nicht kannten oder die Verwendbarkeit in herkömm-
lichen Dieselmotoren hinterfragt wurde. Die Absatzmengen
waren in der Anfangsphase vergleichsweise gering. Erst im
September 1995 ging in Leer die erste industrielle Biodiesel-
anlage in Betrieb. Aber immer noch war der Preisunterschied
zwischen Biodiesel und Dieselkraftstoff zu gering, um einen
Nachfrageschub auszulösen. Mit der Freigabenerteilung für
alle Diesel PKW hatte jedoch die Volkswagen AG erstmals die
Voraussetzungen geschaffen, ein Kundenpotenzial für die
Tankstellen aufzubauen – das „Henne-Ei-Problem“ war motor-
technisch gelöst. 

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Den ersten Biodieselnachfrage- und nachfolgenden Investi-
tionsboom löste 2000 die Einführung der Ökosteuer in drei
Stufen mit je drei Cent je Liter aus. Biodiesel war der Gewinner
der ökologischen Steuerreform, aber steuerrechtlich nicht im
Mineralölsteuergesetz verankert.

Mit Beschlussfassung der Änderung des Mineralölsteuerge-
setzes zum 1. Januar 2004 zur Steuerbegünstigung von Bio-
kraftstoffen hatte Deutschland eine gesetzlich verbindliche
Regelung für Biokraftstoffe geschaffen. Die bisherige Markt-
einführung und der Kapazitätsaufbau für die Produktion von
Biodiesel basierten letztendlich auf einer Protokollerklärung
Deutschlands gegenüber der EU-Kommission. Angesichts des
Kapazitätszuwachses für die Produktion von Biodiesel bestand
Handlungsbedarf zur Legalisierung der Steuerbegünstigung
von Biokraftstoffen in Deutschland. Die Verabschiedung der
EU-Richtlinien zur Förderung von Biokraftstoffen (2003/30/
EG) sowie die Energiesteuerrichtlinie (2003/96/EG) gaben zum
einen den Handlungsdruck vor, Biokraftstoffe zu einem
strategischen Element der Kraftstoffversorgung auf Basis der
Mengenziele zu entwickeln und zum anderen den Ermächtigungs-
spielraum zur Steuerbegünstigung von Biokraftstoffen auf
nationaler Ebene.

Die im Aktionsplan vorgegebenen Mengenziele, den Biokraft-
stoffanteil ab dem Jahr 2005 zunächst beginnend mit zwei
Prozent schrittweise auf 5,75 Prozent heizwertbereinigt bis
zum Jahr 2010 steigen zu lassen, sind sehr ambitionierte Ziele
gemessen an dem hierfür erforderlichen Rohstoffbedarf.

Dem Antrag Deutschlands auf Gewährung nationaler Beihilfen –
für die Mineralölsteuerbefreiung für Biokraftstoffe – hatte die
EU-Kommission am 18. Februar 2004 zugestimmt und als für den
Zeitraum vom 1. Januar 2004 bis zum 31. Dezember 2009
befristete Maßnahme genehmigt. Die Kommission hatte diese
Maßnahme auf Basis des Gemeinschaftsrahmens für staatliche
Umweltschutzbeihilfen geprüft. Die Ausnahmeregelung basiert
auf Artikel 87, Absatz 3 (c) EG-Vertrag, die Beihilfen für die För-
derung und Entwicklung bestimmter Wirtschaftszweige vorsieht,
soweit diese Förderung den gemeinsamen Interessen der EU
nicht zuwiderläuft bzw. Handelsbedingungen geändert werden. 
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bedingt die Ernte unter den Erwartungen bleibt und hohe
Pflanzenölpreise bzw. die Verfügbarkeit von Rapsöl die Existenz
der Anlagen gefährden. Die Insolvenz der Biodieselanlage am
Standort Schwarzheide im Jahr 2004 steht hier für ein Beispiel,
das sich nicht wiederholen sollte. Aus der Sicht der UFOP ist
von Bedeutung, das mit Rapsöl in Bezug auf die geforderten
Rohstoffanforderungen zur Erfüllung der Qualitätsanforderung
gemäß DIN EN 14214 Oxidationsstabilität und CFPP-Wert am
besten erfüllt werden können. Die Additivierung mit Fließver-
besserern wurde intensiv auf Wechselwirkungen ausschließlich
mit Rapsölmethylester im Rahmen eines Projektvorhabens
der Arbeitsgemeinschaft Qualitätsmanagement Biodiesel e. V.
(www.agqm-biodiesel.de) geprüft.

Aber auch in Kleinpressanlagen zur Gewinnung von Rapsöl
wurde erheblich investiert – schätzungsweise 60 bis 70 Mio.
Euro. In den vergangenen drei Jahren stieg die Anzahl dezen-
traler Abpressanlagen geradezu rasant von 98 auf ca. 300 mit
einer Vermahlungskapazität von 0,4 bis 0,5 Mio. Tonnen. Her-
gestellt wird vorrangig Rapsöl zur Kraftstoffnutzung oder als
Rohstoff für die Biodieselproduktion. Die UFOP geht davon aus,
dass sich die Kooperation zwischen den Biodieselherstellern
insbesondere dann erheblich intensivieren wird, wenn auch in
Zukunft die Verwendung von Pflanzenölkraftstoffen in der
Land- und Forstwirtschaft dauerhaft Mineralölsteuer befreit
bleibt. Für die Nutzung von Rapsölkraftstoff wurde ein Entwurf
für eine Vornorm E DIN V 51605 mit finanzieller Förderung der
UFOP entwickelt. Der Entwurf wird bis Mitte Mai 2006 in den
Normentwurf DIN V 51605 überführt.

Einhergehend mit der Kapazitätsentwicklung erreichte der
Biodieselabsatz im Jahr 2005 mit insgesamt 1,8 Mio. Tonnen
erneut einen Höchstwert. Es wird geschätzt, dass 1,5 Mio.
Tonnen aus inländischer Produktion stammen, zuzüglich
300.000–400.000 Tonnen Importe. Verlässliche statistische
Angaben liegen bisher nicht vor. Ursache ist die (noch) feh-
lende Einbindung von Biokraftstoffen in die entsprechende

Mineralölstatistik. Biokraftstoffe unterliegen den gleichen
Meldepflichten. Es besteht jedoch noch Handlungsbedarf für
den Aufbau einer entsprechenden Meldestruktur, die zurzeit
mit den zuständigen Ressorts (BMF, BMWi, BMU und BMELV)
und der Biokraftstoffwirtschaft abgestimmt wird.

Heute bieten mehr als 500 Unternehmen des Tankstellenmittel-
standes (konzernunabhängig) an etwa 1.900 öffentlichen Tank-
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Deutschland hatte zu diesem Zeitpunkt als Voraussetzung für
die Erteilung der vollständigen Steuerbefreiung für Biokraft-
stoffe vermitteln können, dass im Falle einer vollständigen
Mineralölsteuerbefreiung die Produktionskosten für Biokraft-
stoffe ohne Verbrauchssteuer nicht unter dem Marktpreis ein-
schließlich Verbrauchssteuer von herkömmlichen Kraftstoffen
liegen. Die EU-Kommission hatte als Ergebnis der Notifizierung
anerkannt, dass nicht nur die Produktionskosten berück-
sichtigt werden müssen, sondern kostensteigernd auch der
entsprechende Mehrverbrauch bei Biokraftstoffen (Reinkraft-
stoffnutzung) aufgrund des niedrigeren Energiegehaltes.
Dieser „Kostenfaktor“ entfällt im Falle der Zumischung zu
Dieselkraftstoff (max. fünf Prozent gemäß DIN EN 590) oder
Benzin (max. fünf Prozent gemäß DIN EN 228) auf der Stufe
der Mineralölindustrie. Bei Biodiesel und Bioethanol kam die
Kommission zu dem Ergebnis, dass die nationale Mineralöl-
steuerbefreiung nicht zu einer Überkompensation führt. Die
Kommission anerkannte die im nationalen Mineralölsteuer-
gesetz festgelegten Maßnahmen zur jährlichen Prüfung auf
Überkompensation im  Zuge der Berichterstattung an das 
Parlament. Die Kommission stellte fest, dass sich die Beihilfe
darauf beschränkt, die Differenz zwischen den Produktions-
kosten der Biokraftstoffe und dessen Marktpreis zu kompen-
sieren. Diese Situation hat sich bedingt durch die Rohölpreis-
erhöhung 2004 und besonders 2005 geändert. 

Im ersten Bericht der Bundesregierung an den Bundestag zur
Überkompensationsprüfung vom 21. Juni 2005 (BT-Drucksache
15/5816) hatte die Bundesregierung anerkannt, dass es
darüber hinaus eines Preisanreizes (siehe auch Beispiel
Erdgas) als Voraussetzung für den Marktzugang bedarf und
konsequenterweise empfohlen, diese Notwendigkeit bei der
Abstimmung für einen Vorschlag einer Teilbesteuerung zu
berücksichtigen. 

Das Inkrafttreten des Mineralölsteueränderungsgesetzes zum
01.  Januar 2004 in Verbindung mit der Notifizierung der Maß-
nahme durch die EU-Kommission hatte einen regelrechten
Investitionsboom in Deutschland ausgelöst und mit der
Mineralölindustrie einen Absatz bestimmenden Nachfrage-
sektor aktiviert.

Produktions- und 
Absatzentwicklung
Die Biodieselproduktionskapazität von 265.000  Tonnen im
Jahr 2000 wird sich Ende 2006 auf voraussichtlich 2,3 bis 
2,6 Mio. Tonnen verzehnfacht haben und unter Berück-
sichtigung der sich zurzeit in der Planung befindlichen Anlagen
auf drei bis vier Mio. Tonnen bis Ende 2007 erhöhen. In den
vergangenen Jahren wurden ca. 400–500 Mio. Euro in den Auf-
bau der Biodieselproduktion investiert. Deutschland ist welt-
weit führend in der Produktion von Biodiesel und hiermit ein-
hergehend in der Anlagentechnologieentwicklung und in der
Entwicklung der erforderlichen Fahrzeugkonzepte für den
Betrieb mit Biodiesel als Reinkraftstoff. Es müssen nicht nur
die materialtechnischen Eigenschaften, sondern insbesondere
die steigenden emessionsrechtlichen Anforderungen als Voraus-
setzung für die Freigabenerteilung erfüllt werden. Die Daimler
Chrysler AG erteilt inzwischen sogar für die Abgasstufe EURO 5
in Verbindung mit einer Sonderausstattung die Freigabe für
Nutzfahrzeuge (siehe www.ufop.de).

Konsequenterweise wird ebenfalls die Ölmühlenkapazität von
zurzeit ca. 5,5 auf 7,5 Mio. Tonnen Ende 2007 ausgebaut. Wei-
tere Ölmühlen, integriert in Anlagenkonzepte für Biodiesel-
anlagen, befinden sich noch in der Planungsphase. Die nach-
haltige Versorgung mit Rapsöl als Rohstoff ist ein ent-
scheidendes strategisches Element zur Wettbewerbssicherung
der Biodieselanlage, insbesondere in Jahren, wenn witterungs-
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Quelle: TLL

Variante 1
Handel
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Überkompensationsberechnung

Quelle: Deutscher Bundestag 15/5816

Nachfolgende Tabelle stammt aus dem Bericht der Bundesregierung und listet die Faktoren
zur Überprüfung einer Überkompensation bei Biodiesel und die jeweils ermittelten Kosten
im Einzelnen auf:

Biodieseleinsatz als

Reinkraftstoff

49

4

7

-

8

3

5

76

81

5

Beimischung

49

4

7

3

8

-

-

71

81

10

Preis in cent/l

Rapsölpreis frei Ölmühle

Raffination

Veresterung abzgl. Glyceringutschrift

Beimischungskosten

Logistik

Technischer Mehraufwand

Mehrverbrauch

Summe (ohne Ust)

Durchschnittspreis Diesel 2004

Überkompensation
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Mit dem geschätzten Anbauflächenpotenzial von etwa 1,4 Mio.
Hektar Raps für die Biodieselproduktion verfügt Deutschland
über das erforderliche Rohstoffpotenzial zur Erreichung des
Mengenziels gemäß EU-Aktionsplan im Jahr 2010 mindestens
5,75 Prozent des Dieselmarktes mit Biodiesel (ca. zwei Mio.
Tonnen) abzudecken.

Der rasche Aufbau der Biodieselproduktionskapazität auf mehr
als  drei Mio.  Tonnen im Jahr 2007 führt konsequenterweise
dazu, dass das Mengenziel im Jahr 2010 für den Dieselmarkt
bereits 2005 erreicht wird. Zur Sicherung der Rohstoff-
beschaffung aus der EU bzw. Drittländern und folglich Aus-
lastung der Produktionskapazität, orientiert sich die Standort-
planung für Neuanlagen entlang schiffbarer Binnengewässer
bzw. Häfen (z. B.: Regensburg, Höchst, Mainz, Brunsbüttel,
Rostock, Halle, Neuss, Magdeburg). 

Der Aufbau der Biodieselproduktionskapazität zieht parallel die
Erweiterung der Verarbeitungskapazität für Rapssaat bzw.
Weichsaaten (s. o.) nach sich und stärkt die Position Deutsch-
lands als EU-weit bedeutendster Standort für die Verarbeitung
von Weichsaaten. Geprägt wird diese Entwicklung nicht allein
durch die traditionell auf diesem Verarbeitungsgebiet tätigen
Unternehmen (ADM, Cargill und Bunge). Es werden ebenfalls
Ölmühlen in die Anlagenkonzepte für die Produktion von
Biodiesel integriert. Insbesondere in den neuen Bundesländern
führt dies zu einer stärkeren regionalen Rohstoffbindung an die
Biodieselanlagen in Verbindung mit einer positiven Erzeuger-
preisentwicklung – der Wettbewerb um den Rohstoff Raps steigt.

Flächen- und Mengenpotenziale

Das Rohstoffpotenzial für die Biodieselproduktion ist jedoch
begrenzt. In der EU 25 wurden 2004 auf ca. sieben Mio.
Hektar 19,2 Mio. Tonnen Ölsaaten (Raps: 15,1 Mio. Tonnen,
Sonnenblumen: 4,1 Mio. Tonnen) geerntet, entsprechend einer
Ölmenge von etwa acht Mio. Tonnen. Gemessen an dem
Dieselbedarf der EU 25 im Jahr 2010 (165 Mio. Tonnen)
würden Heizwert bereinigt etwa elf Mio. Tonnen Biodiesel
benötigt. Der Vergleich macht deutlich, dass das Mengenziel
5,75 Prozent im Jahr 2010 ausschließlich auf Basis
europäischer Rohstoffe nicht erreicht werden kann. Die
Einführung eines EU-weiten Beimischungszwangs (siehe
Österreich, Niederlande, Großbritannien, Deutschland) führt
konsequenterweise zu einem Anstieg der Importe pflanzlicher
Öle und von Biodiesel. 
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stellen (jede Neunte) praktisch flächendeckend Biodiesel an.
Nach einer aktuellen Erhebung der Arbeitsgemeinschaft
Qualitätsmanagement Biodiesel e. V. (01/06) haben die Tank-
stellenbetreiber allein 2005 etwa  acht Mio. Euro und seit 1996
ca. 35 Mio. Euro in die Errichtung und Umrüstung öffentlicher
Tankstellen investiert. Für diese Unternehmen hat sich
Biodiesel als wichtige zusätzliche Einkommensquelle in einem
hart umkämpften Kraftstoffmarkt entwickelt – Absatzmenge
etwa 520.000  Tonnen (2004: ca. 420.000  Tonnen).

Etwa  eine Mio. Tonnen Biodiesel wurden 2005 als Reinkraft-
stoff (einschließlich Verkauf über öffentliche Tankstellen)
direkt an das Speditionsgewerbe, den öffentlichen Personen-
nahverkehr und stark zunehmend neben Biodiesel auch Raps-
ölkraftstoff an die Landwirtschaft verkauft. Das Absatz-
potenzial in der Land- und Forstwirtschaft wird unter Berück-
sichtigung der gegebenen Regelung für die Agrardieselrück-
vergütung (10.000 Litergrenze) auf etwa 300.000–400.000
Tonnen geschätzt. Etwa 600.000 Tonnen Biodiesel wurden
Dieselkraftstoff bis zu fünf Prozent gemäß DIN EN 590 auf der
Stufe der Mineralölindustrie zugemischt.

Auswirkungen auf die 
Landwirtschaft
Die Rohstoffproduktion für die Herstellung von Biodiesel bindet
2005 bereits eine Mio. Hektar Anbaufläche. Das Anbauflächen-
potenzial wird auf 1,6 bis maximal 1,8 Mio. Hektar geschätzt.

400.000 Hektar werden für die Produktion von Rapsöl für die
Nahrungsmittelindustrie und etwa 100.000 Hektar für den
Bereich Oleochemie und Schmierstoffe benötigt. Das verfüg-
bare Flächenpotenzial für die Produktion von Biodiesel wird für
Deutschland auf zusätzlich 0,3–0,5 Mio. Hektar geschätzt. 

Die Kapazitätsentwicklung und der hiermit einhergehende
Nachfragezuwachs für den Rohstoff hat folglich die Anbauent-
wicklung in Deutschland maßgeblich beeinflusst. Die Anbau-
fläche von Raps konnte innerhalb von 15 Jahren auf 1,4 Mio.
Hektar zur Ernte 2006 praktisch verdoppelt werden. Diese
Anbauentwicklung hat erheblich dazu beigetragen, die Über-
schusssituation im Getreidebereich und damit die Kosten für
die staatliche Intervention usw. zu reduzieren. 

Der Anbau von nachwachsenden Rohstoffen umfasste 2005
etwa 1,32 Mio. Hektar, davon ca. eine Mio. Hektar Raps (Still-
legungsfläche: 322.000 Hektar, Anbau mit Energiepflanzen-
prämie: 122.00 Hektar). Insbesondere in den Ackerbau-
betrieben der neuen Bundesländer hat sich der Rapsanbau als
eine inzwischen einkommenswirksame alternative Blattfrucht
zur Zuckerrübe in Getreidefruchtfolgen entwickelt. Bei Raps-
erzeugerpreisen zur Ernte 2005 zwischen 200 und 210 Euro/
Tonnen und einer Erntemenge von ca. 3,8 Mio. Tonnen wird
mit diesem Produktionszweig inzwischen ein Bruttoumsatz in
der Landwirtschaft von etwa 0,76 Mrd. Euro erzielt. Die stetig
steigende Anbauflächenentwicklung bei steigenden Erzeuger-
preisen hat somit erheblich dazu beigetragen die Folgen der
zweite Stufe der GAP-Reform (Abbau der Flächenbeihilfe bei
Ölsaaten in drei Stufen auf das Niveau von Getreide) zu kom-
pensieren.
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Verwendung von Biodiesel nach Benutzergruppen

Quelle: AGQM

Angaben in 1.000 t für das Jahr 2005

Nutzfahrzeuge
(Eigenverbrauchstankstellen)

Beimischung zu Mineralöldiesel

Nutzfahrzeuge an
öffentlichen Tankstellen

PKW an öffentlichen
Tankstellen

680
276

244

600

Anbau nachwachsender Rohstoffe in Deutschland (in ha)

Quelle: BLE, UFOP
1) inkl. CCM, Silomais

Deutschland Ausland

2003

Rohstoff

2004 2005

Energie-
pflanzenfl.

Stärke

Zucker

Rapsöl

Sonnenblumenöl

Getreide1)

Leinöl

Faserpflanzen

Heilstoffe

Sonstiges

Summe

insgesamt

Basis-
fläche

125.000

7.000

340.000

5.000

2.800

4.000

0

498.800

15.000

Stilll.-
fläche

0

0

328.753

3.983

365

0

693

5.051

338.047

Basis-
fläche

125.000

7.000

424.000

3.000

2.000

4.000

0

0

565.000

Stilll.-
fläche

0

0

210.000

750

100

0

400

350

215.000

3.400

Energie-
pflanzenfl.

0

0

80.800

0

0

0

0

0

112.300

31.500

Basis-
fläche

125.000

7.000

561.665

1.500

4.000

719.165

0

Stilll.-
fläche

0

0

322.000

1.900

75

182

2.811

370.502

43.534

0

Energie-
pflanzenfl.

121.926

2.320

242.777

118.531

130.669

130.669

836.847 893.300 1.322.444

Rohstoffbedarf (Rapsöl) bei Non-Food Verwendungen

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 20062002 2005

  500.000 t.

300.000 t.

100.000 t.

  700.000 t.

  900.000 t.

  1.100.000 t.

  1.300.000 t.

  1.500.000 t.

  2.100.000 t.

  1.700.000 t.

  1.900.000 t.

Biodiesel
Schmierstoffe/Hydrauliköle
Oleochemie

EU-Förderrichtlinie Biokraftstoffe
Aktionsplan der EU-Kommission

Quelle: D. Bockey, UFOP
Mineralölwirtschaftsverband (MWV)
Basis: Heizwert Diesel: 43 MJ/kg, Heizwert Biodiesel: 37 MJ/kg
Anteilig, geschätzt
Basis: Produktionskapazität; Biodieselerträge 1,4 t/ha (1,6 t/ha)

1
2
3
4

Mengenziel

Biodiesel in Deutschland

Dieselkraftstoffverbrauch1

Biodieselbedarf 2

Produktionskapazität 3

Flächenbedarf 4

2 %

2005

30,1 Mio. t

0,70 Mio. t

1,50 Mio. t

      1,07 Mio. ha
   (0,94 Mio. ha)

5,75 %

2010

30,8 Mio. t

2,06 Mio. t

02,00 Mio. t

01,43 Mio. ha
(1,25 Mio. ha)

EU-Aktionsplan Biokraftstoffe
EU-25

Quelle: D. Bockey, UFOP
EUROSTAT (2002)
Basis: Heizwert Diesel: 43 MJ/kg, Heizwert Biodiesel: 37 MJ/kg
Heizwert Normalbenzin 40 MJ/kg, Heizwert Ethanol 27 MJ/kg
Biodieselertrag 1,4 t/ha, Bioethanolertrag 2 t/ha
Annahme: Rückgang Verbrauch Ottokraftstoffe 9 %, Zuwachs Verbrauch DK 4 %

1
2

3
4

2005 2010

Mengenziel 2 % 5,75 %

Biodieselbedarf 2 3,69 Mio. t 11,0 Mio. t

Dieselkraftstoffverbrauch1 158,6 Mio. t 165,0 Mio. t4

Flächenbedarf 3 2,63 Mio. ha 07,88 Mio. ha

Ottokraftstoffverbrauch1       124,8 Mio. t 0113,6 Mio. t4

Ethanolbedarf 2

Flächenbedarf 3

Gesamtfläche

      3,7 Mio. t 09,7 Mio. t

      1,85 Mio. ha 04,84 Mio. ha

      4,48 Mio. ha 012,72 Mio. ha
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Politik der Regierungsfraktion – 
der Koalitionsvertrag

Laut Koalitionsvertrag soll die Steuerbegünstigung durch
einen Beimischungszwang ersetzt werden. Folgende Kon-
sequenzen sind im Falle einer 1 : 1 Umsetzung dieser Absichts-
erklärung zu erwarten:

a) Der Reinkraftstoffmarkt (s. o.) würde praktisch ohne Über-
gang zusammenbrechen. Dieser ist vor allem ein Ergebnis der
vielfältigen Aktivitäten des landwirtschaftlichen Berufsstandes
(DBV, UFOP, Landesbauernverbände), die Markteinführung
voranzutreiben. 

b) Die inzwischen gewachsene Zusammenarbeit und Koope-
ration mit der Fahrzeugindustrie, vorrangig mit der Ziel-
richtung für den Reinkraftstoffeinsatz Freigaben zu erteilen,
aber auch Konsenz hinsichtlich der Fragen der Ökobilanzierung
von Biokraftstoffpfaden (FVV/UFOP-Studie: „CO2-Neutrale
Wege zukünftiger Mobilität durch Biokraftstoffe: Eine
Bestandsaufnahme“) zu erzielen, wären hinfällig. 

Insbesondere bei der Verwendung von Biodiesel und Rapsöl als
Reinkraftstoff hat Deutschland eine auch international
beachtete Vorreiterfunktion übernommen. Ebenfalls für die
Verwendung von Rapsöl als Kraftstoff zeichnet sich eine viel-
versprechende Entwicklung ab. Die Ankündigung eines der
weltgrößten Landmaschinenherstellers (John Deere) für eine
Freigabenerteilung die motortechnischen Voraussetzungen zu
untersuchen, wäre ein wichtiger Schritt zur Selbstversorgung
der Landwirtschaft. Diese auch aus Mitteln des Bundes und der
Länder in den vergangenen Jahren unterstützte Entwicklung
würde schlagartig in Frage gestellt, wenn Biodiesel als auch
Rapsöl als Reinkraftstoff nicht mehr eingesetzt werden
könnten. 

c) Ein Beimischungszwang ohne Alternativmarkt vergrößert
die einseitige Abhängigkeit der Biokraftstoffhersteller von der
Mineralölindustrie bzw. den Importdruck.

Grundsätzliche Forderungen

Regierungsfraktionen und Bundesregierung müssen bei der
zukünftigen Ausgestaltung der förderpolitischen Rahmen-
bedingungen auf nationaler und EU-Ebene neben dem Klima-
schutz ebenfalls der mit der EU-Förderrichtlinie verfolgten
Reduzierung der Abhängigkeit bei Energieimporten (siehe
aktuelle Diskussion bei Erdgas) den gleichen Stellenwert ein-
räumen. Die schrittweise Markteinführung von Biokraftstoffen
muss mit einem deutlichen Bekenntnis zu diesen beiden
Zielsetzungen begleitet werden. In den USA ist die Sicherung
der Energieversorgung Bestandteil der nationalen Sicherheits-
politik!

Die Einführung eines auch in seiner Verhältnismäßigkeit sorg-
fältig abgestimmten Beimischungszwangs ist ein wichtiges
ordnungspolitisches Signal, die strategische Ausrichtung der
Energieversorgung im Kraftstoffsektor nicht allein der Mineral-
ölwirtschaft zu überlassen. Die Politik nimmt hier ihre Vorsor-
geverantwortung wahr. So ist zwar grundsätzlich zu begrü-
ßen, dass sich mit DaimlerChrysler der erste Fahrzeughersteller
verpflichtet hat, die motortechnischen Voraussetzungen für
die Verwendung von B10 bzw. E10 (zehn Prozent Biodiesel
bzw. Bioethanol in Diesel bzw. Benzin zugemischt) zu
schaffen. Der hiermit verbundene „Mengenstrom“ ist jedoch
enorm und würde praktisch die Verdopplung der in  Abb. 9 auf-
geführten Mengen für Bioethanol und Biodiesel bedeuten. Für
die Markteinführung müssen zunächst die jeweiligen Normen
für Benzin – DIN EN 228 – und Diesel – DIN EN 590 – geändert
werden. Während diese bei Benzin ohne aufwändige motor-
technische Untersuchungen möglich ist, besteht demgegen-
über bei Dieselkraftstoff erheblicher Untersuchungsbedarf. Die
Rohstoffzusammensetzung von Biodiesel beeinflusst möglicher-
weise die Verbrennungsqualität (Emissionen, Ablagerungen).
Zudem müssen Wechselwirkungen im Kraftstoffgemisch un-
tersucht werden (Additive, Auswirkungen auf den CFPP-Wert
usw.). Hier ist zu beachten, dass sich die Einspritzpumpenher-
steller im Juni 2004 weltweit darauf verständigt hatten, max.
fünf Prozent Biodiesel auf Basis des europäischen Qualitäts-
standards – EN 14214 – als Zumischkomponente in Dieselkraft-
stoff freizugeben. Die Mineralöl- und Biodieselindustrie sowie
die Fahrzeughersteller werden die entscheidenden forschungs-
strategischen Weichenstellungen treffen müssen, um Kraft-

11

Die EU-Richtlinie zur Förderung von Biokraftstoffen macht
jedoch keine Mengenvorgaben entsprechend der Marktanteile
der jeweiligen Kraftstoffarten. Kompensiert werden kann diese
„Lücke“ durch die Produktion von Bioethanol. Im Vergleich zur
Produktion von Biodiesel aus Ölsaaten ist das Rohstoff-
potenzial für die Herstellung von Bioethanol in der EU weitaus
größer. Unter Berücksichtigung des Stands der Konversions-
technik und der vorhandenen Biomassepotenziale ergibt sich
ein theoretisches Bioethanolpotenzial in der EU 25 von ca. 
20 Mio. Tonnen Rohöläquivalent und in Deutschland von ca.
6,3 Mio. Tonnen (Quelle: LAB). Letztere entspricht bei
Zugrundelegung der aktuellen Verbrauchsprognose des
Mineralölwirtschaftsverbandes einem Substitutionspotenzial
bei Ottokraftstoffen in Höhe von rund 29 Prozent ent-
sprechend einem nationalen Ottokraftstoffverbrauch von 
22 Mio. Tonnen im Jahr 2010.

Im Hinblick auf die weitere Entwicklungsperspektive wird
zurzeit geprüft, ob die Erschließung von Lignozellulose aus
Biomasse (z. B.: Getreidestroh) als Rohstoffquelle genutzt
werden kann. Durch die Verzuckerung von Lignozellulose
stünde ein erhebliches zusätzliches Potenzial für die Pro-
duktion von Bioethanol auf Basis heimischer Biomasse zur
Verfügung. Die europäische Kommission fördert zurzeit 
20 Forschergruppen auf diesem Gebiet – auch in den USA
wird hier intensiv geforscht.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich im
Bereich der Rohstoff- und Biokraftstoffproduktion inzwischen
ein komplexer und durch stetiges Wachstum gekenn-
zeichneter Sektor in Deutschland entwickelt hat. Die Roh-
stoffnachfrage bei Raps für die Produktion von Biodiesel
bestimmt maßgeblich die Anbau- und Preisentwicklung für
Ölsaaten in Deutschland und zunehmend in der Europäischen
Union. Anlagenkapazitäten befinden sich ebenfalls in 
weiteren Mitgliedsstaaten in der Europäischen Union im Auf-
bau. Es wird erwartet, dass analog wie in Deutschland hier-
mit einhergehend die Anbaufläche für die Produktion von
Ölsaaten zu Lasten der Getreideanbaufläche zunehmen wird. 

Gleichzeitig eröffnet sich mit der Produktion von Getreide
für die Herstellung von Bioethanol ein weiterer zusätzlicher
volumenträchtiger Absatzmarkt. In Deutschland und in der

Europäischen Union besteht ein erhebliches Rohstoff-
potenzial, Bioethanol als eine auch mengenwirksam
bedeutende Kraftstoffalternative nach dem Vorbild
Brasiliens zu entwickeln. Die Kraftstoff- und Forschungs-
strategie der letzten Bundesregierung setzt jedoch bei der
marktfernen und auch in den strukturellen Auswirkungen
bisher nicht ausreichend bewerteten Produktion von syn-
thetischen Kraftstoffen aus Biomasse an. Hier besteht
Handlungsbedarf zur Anpassung der Biokraftstoffstrategie
als Element der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie.

Die tierische Veredelung

Bei der Produktion von Bioethanol bzw. Biodiesel fallen
Schlempe, DDGS bzw. Rapsschrot und Rapskuchen als wertvolle
Eiweißfuttermittel an. Diese reduzieren die Importabhängig-
keit bei Sojaschrot. Diese zusätzlichen Mengen an Eiweißfut-
termitteln führen allerdings zu Preisdruck im Eiweißfutter-
mittelmarkt. Für den gesamten Veredelungsbereich stehen
damit hochwertige Eiweißfuttermittel dauerhaft vergleichs-
weise kostengünstig (Währungsänderungen ausgeklammert)
im Wettbewerb zum Sojaschrot zur Verfügung. Der Eiweiß-
futteranteil macht bei Bioethanol etwa 50 Prozent und bei
Biodiesel etwa 60 Prozent der Rohstoffmenge aus!

Der Preisdruck ist in Anbetracht des oben dargestellten
Kapazitätsausbaus vorprogrammiert – auch in den USA und
Brasilien wird als Konsequenz des Ausbaus der Biokraftstoff-
produktion der Absatzdruck wachsen, denn der Ölanteil in
Sojabohnen beträgt im Gegensatz zu Raps (40–43 Prozent) nur
etwa 26 Prozent. Die fermentative Nutzung von Rapskuchen
und Rapsschrot in Biogasanlagen wird deshalb intensiv dis-
kutiert. Gleichzeitig wird ein erheblicher Anteil – insbesondere
Phosphor – als wertvoller Dünger wieder zurückgewonnen.
Dem EEG und dessen Novellierung kommt eine wichtige Rolle
zu, den höchstmöglichen energetischen Nutzen aus der
Gesamtpflanze zu ziehen. Zumindest für Rapskuchen mit
seinem höheren Restölgehalt (10 bis 14 Prozent) aus dezen-
tralen Anlagen sollte der so genannte NaWaRo-Bonus (sechs
Cent/kWh) gewährt werden.
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Die Strategie der zukünftigen Markteinführung von Biokraft-
stoffen sollte auf EU-Ebene grundsätzlich auch die Frage der
Importregelung zur Vermeidung von Handelsstreitigkeiten
sowie die Festlegung verbindlicher Mindestmengen (siehe
Aktionsplan) und Anforderungskriterien für nachhaltiges Wirt-
schaften (siehe Vorschlag von UNEP und DaimlerChrysler)2)

berücksichtigen:

1. Zu prüfen ist die Einführung von Importkontingenten, die
wiederum entsprechend des jeweiligen Kraftstoffmarktanteils
auf die jeweiligen Mitgliedsstaaten verteilt werden. Die
Importmengen unterliegen der Steueraufsicht. Jeder Mit-
gliedsstaat muss sich verpflichten, analog seines Kraftstoff-
bedarfs und Mengenziels z. B. auch importiertes Bioethanol
einzusetzen. Die Mengenziele müssen auf EU-Ebene abge-
stimmt werden. Handelsstreitigkeiten könnten hierdurch ver-
mieden werden, weil die Exportländer ebenfalls von den
schrittweise steigenden Biokraftstoffbedarf zur Erfüllung der
Mengenziele profitieren würden. Zu prüfen ist die Frage, ob
Rohstoffimporte zur Auslastung der EU-Biokraftstoffhersteller
anzurechnen sind. Die Importkontingente müssen sich an der
in der EU vorhandenen Produktionskapazität orientieren, um
eine Importschwemme zu vermeiden – die Biokraftstoffver-
sorgung muss schrittweise entwickelt werden. Die Quotierung
der Beimischung und damit des Marktzugangs orientiert an
den im EU-Aktionsplan vorgegebenen Mindestmengen stellt
folglich sicher, dass die EU-Binnennachfrage nach Biokraft-
stoffen steigt und hiermit einhergehend ebenfalls die Quote
für die Importmengen.

2. Bedingung ist, dass importierter Biokraftstoff (Biodiesel)
die europäischen Mindestqualitätsanforderungen für Biokraft-
stoffe (EN 14214) erfüllen und entsprechend deklariert sein
muss. Hieran ist die Bedingung für die Erteilung bzw. noch
abzustimmende Zolltarifnummer für Biodiesel zu binden.
Genau hier besteht Handlungsbedarf, denn dem Vernehmen
nach hat Brasilien bereits auf Basis des US-amerikanischen
ASTM-Standards einen Antrag beim World Consumer Council
(WCC) auf Erteilung einer Zolltarifnummer gestellt. Dieser
Standard entspricht nicht den hohen Qualitätsanforderungen
der EN 14214, auf dessen Basis Freigaben für die Reinkraft-
stoffnutzung erteilt werden bzw. als Voraussetzung für die
Zumischung zu Dieselkraftstoff (siehe 10. BImSchV).

3. Erforderlich ist die EU-weite Einführung eines Bei-
mischungsgebotes ohne Steuerbegünstigung zur Schaffung
eines europäischen Biokraftstoffmarktes. Darauf zielt der
Biomasse-Aktionsplan der EU-Kommission bei Biokraftstoffen
im Grundsatz bereits ab. Angesichts knapper Haushalte und
dem zu erwartenden Einnahmeausfall bei der Mineralölsteuer
sollte die EU-Kommission hier jetzt die Initiative für eine EU-
weite Harmonisierung ergreifen. Andernfalls entwickeln sich
die nationalen Rahmenbedingungen zur Förderung von Bio-
kraftstoffen noch weiter auseinander. Die an die Kommission
mitgeteilten Mengenziele für 2005 sind bereits ein Beleg für
den unterschiedlichen politischen Stellenwert bei Biokraft-
stoffen in den jeweiligen Mitgliedsstaaten. Die Mehrkosten für
den Endverbraucher sind unter Berücksichtigung des zunächst
relativ geringen Mengenanteils als gering einzuschätzen.
Dieser Aspekt muss im Rahmen der Ende 2006 fälligen Bericht-
erstattung der EU-Kommission an das Europäische Parlament
berücksichtigt werden. Einen besonderen Stellenwert muss
jedoch die gezielte Verbraucherkommunikation einnehmen.
Hier unternimmt die EU-Kommission bislang praktisch nichts,
obwohl in den Mitgliedsstaaten bereits eine Vielzahl von Netz-
werken bestehen, die diese Aufgabe mit Unterstützung der 
EU-Kommission übernehmen könnten. Es muss jetzt die
Wichtigkeit vermittelt werden, heute den Grundstein für eine
nachhaltige Energieversorgung von morgen zu legen.
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stoffqualitätsprobleme insbesondere bei einer Anhebung des
Zumischanteils von Biodiesel auf zehn Prozent auszu-
schließen. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass die
Mineralölindustrie, wie bereits Anfang der 90er Jahre
untersucht worden ist, Pflanzenöle direkt in den Raffineriepro-
zess einsetzt oder „Biodiesel“ bezieht, der auf Basis der
Hydrierung und nicht der Umesterung hergestellt wurde. Es
entstehen Alkane, die möglicherweise am ehesten die
Qualitätsanforderungen der Mineralölindustrie erfüllen. 

In ihrem Fortschrittsbericht 2004 „Perspektiven für Deutsch-
land“ zur nachhaltigen Entwicklung kommt die frühere
Bundesregierung bei Kraftstoffen zu dem Ergebnis, dass bis
2020 Effizienzsteigerungen bei Diesel- und Ottomotoren sowie
innovative Antriebskonzepte eine zentrale Rolle spielen
werden. Biokraftstoffe wie Biodiesel werden zukünftig ins-
besondere als Beimischungskomponente eingesetzt werden.

Hier ist zu bemängeln, dass der gegebene Forschungsbedarf
bei Biokraftstoffen einerseits und die unzureichende öffent-
liche Begleitforschung andererseits sich als entwicklungs-
hemmend im Hinblick auf die Erschließung und möglichst
effiziente Nutzung des Biomassepotenzials erweist. Zwar
befassen sich eine Vielzahl von Hochschulinstituten in Koope-
ration mit der Fahrzeugindustrie mit der Motorenentwicklung,
die Kraftstoffqualitätsentwicklung als solche ist praktisch aus-
schließlich der Mineralölindustrie vorbehalten und damit nicht
öffentlich.

Angesichts der umwelt- und steuerpolitischen Entscheidungen
für die Förderung von Biokraftstoffen bedarf es jedoch einer
für die Politik transparenten Begleitforschung als Ent-
scheidungshilfe für die zukünftige Strategieentwicklung. Die
UFOP und der DBV vertreten die Auffassung, dass eine
unabhängige Kraftstoffforschung beispielsweise im Wege der
Schaffung einer interdisziplinären Forschungs- und Lehr-
einrichtung oder auf Basis eines bestehenden Institutes,  z. B.
an der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Braun-
schweig, geschaffen werden muss. Diese Forschungsein-
richtung wäre zugleich Koordinierungs- und Kompetenzzen-
trum im Hinblick auf die ohnehin notwendigen Forschungsvor-
haben im Bereich der Biokraftstoffe der ersten und zweiten
Generation.

Insbesondere Brasilien demonstriert mit seiner Bioethanol-
strategie die aus energieversorgunspolitischer Sicht er-
forderlichen Maßnahmen, zur Verringerung der Import-
abhängigkeit bei Rohöl und damit auch des Devisenbedarfs
(Außenhandelsbilanz). Die Mineralöl- und Fahrzeugindustrie
sind enge Partner der Politik und der Bioethanolindustrie. Mit
der Markteinführung von Flexible-Fuel-Vehicles (FFV) hat die
Volkswagen AG die motortechnische Option in den Markt
eingeführt, jederzeit statt Bioethanol Benzin und umgekehrt
tanken zu können. Als Konsequenz des steigenden Ethanolbe-
darfs hatte der Zuckerpreis bereits einen Kurssprung von neun
auf 16 Cent je Pfund Anfang Januar 2006 zur Folge. Jedoch ist
einschränkend kritisch zu bemerken, dass die Produktion der
erforderlichen Biomasse wie auch deren Verarbeitung ebenfalls
die sozioökonomischen Anforderungen als Bestandteil der
Zielsetzungen der Agenda 21 berücksichtigen muss. Die Ent-
wicklung eines Wirtschaftssektors muss im Hinblick auf die
Wertschöpfung in diesem Sinne auch dem Allgemeinwohl und
daher möglichst vielen Rohstoffproduzenten zugute kommen.
Hier stellt sich die Frage nach einem Zertifizierungssystem,
wie es beispielsweise in der Holzproduktion (FSC-Siegel) schon
eingeführt ist.

Handlungsbedarf zur Schaffung
eines nationalen und europäischen
Biokraftstoffmarktes

Für die Landwirtschaft eröffnet die Produktion von nach-
wachsenden Rohstoffen für die Gewinnung von Biokraftstoffen
erhebliche Wertschöpfungspotenziale. Die Steuerbegünstigung
und der hiermit einhergehende Mineralölsteuereinnahme-
ausfall wird allerdings durch die Wertschöpfungseffekte gemäß
Ergebnis einer Studie des ifo-Institutes1) in erheblichem
Umfang kompensiert. Dieser Kompensationseffekt tritt bei
importierten Biokraftstoffen bzw. Rohstoffen konsequenter-
weise nicht ein. Im Gegenteil, es besteht die Gefahr, dass
nationale Anreize zu Produktionseffekten andernorts führen
mit erheblichen Wettbewerbsverzerrungen, sozioökonomischen
Konsequenzen und negativen Folgen für die Umwelt 
(siehe z. B. Bioethanolimport aus Brasilien, Palmöl aus
Malaysia/Indonesien).
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Erfüllung der Mengenziele 2005 gemäß Richtlinie
2003/30/EG (Anteil der Biokraftstoffe am gesamten Kraftstoffverbrauch)

a
Offizielle Mitteilung an die Kommission steht noch aus, * schrittweise Erhöhung auf 2,9 % (2009)  

 Quelle: EU-Kommission, Stand 03/2005

EU-Mitgliedsland Marktanteil %

Belgien

Deutschland
Dänemark

Finnland
Frankreich

Großbritannien
Irland
Italien
Niederlande
Österreich
Portugal
Schweden

Griechenland

2a

2
0

0,1
2

0,3
0,1
n.a.a

1,2
2,5
1,2
3

0,7

EU Mitgliedsland Marktanteil %

Spanien

Lettland
Estland

Litauen
Malta

Tschechien
Ungarn
Slovenien
Slowakei
Zypern
Luxemburg
EU-25

Polen

2

2
0

2
0,2

2,6 *

0,6
n.a.a

2
n.a.

n.a.a

n.a.a

1,4

1)  ifo-Studie „Gesamtwirtschaftliche Bewertung des Rapsanbaus zur Biodieselproduktion 
in Deutschland“, München, März 2002

2)  Magdeburger Umweltforum: DaimlerChrysler und UNEP betonen Bedeutung 

von Biokraftstoffen
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Steuerpolitische Rahmenbedingungen
zur Weiterentwicklung des Biokraft-
stoffmarktes aus der Sicht von
UFOP und des Deutschen Bauern-
verbandes: 

1. Einführung eines nach EU-Recht konformen Beimischungs-
gebotes ohne Steuerbegünstigung für Biokraftstoffe auf der
Stufe der Mineralölindustrie bzw. Steuerlager entsprechend
den Mengenzielen für Biokraftstoffe gemäß EU-Förderricht-
linie.

2. Überprüfung der Steuerbegünstigung für Biokraftstoffe
gemäß geltendem Mineralölsteuergesetz auf Überkompen-
sation. Die Einführung eines Mindeststeuerersatzes kom-
pensiert den Mineralölsteuerausfall und führt zu einer Markt-
beruhigung, insbesondere bei Biokraftstoffimporten (Mit-
nahmeeffekte). Umgekehrt führt die nationale Einführung
einer Mindestbesteuerung zu einer „Harmonisierung“ der
Steuerbegünstigung auf EU-Ebene. Hiermit verbunden ist die
Erwartung, dass angesichts der vor allem stark expandierenden
Biodieselkapazität, der Export von Biokraftstoffen in andere
Mitgliedsstaaten ebenfalls eine wirtschaftlich interessante
Alternative sein kann.

3. Dauerhafte Beibehaltung der vollen Steuerbegünstigung für
den Bereich Land- und Forstwirtschaft zur Kompensation
steigender Kraftstoffpreise und Wettbewerbsunterschieden
hinsichtlich der Steuerbegünstigung bei Dieselkraftstoff in
anderen Mitgliedsstaaten. Im Falle der Beibehaltung der
aktuell gültigen Agrardieselregelung (10.000 Liter-Grenze)
wird der Gesamtbedarf auf etwa 300.000 bis 400.000 Tonnen
geschätzt. Zur Vermeidung von Missbrauch müssten Biokraft-
stoffe für die Land- und Forstwirtschaft vor Überführung in
den freien Verkehr gekennzeichnet (siehe Heizöl) werden.

4. Zur Sicherstellung der Wettbewerbsgleichheit müssen die
Biokraftstoffhersteller die jeweiligen Rohstoffarten und
Mengen angeben. Auf Basis der jeweiligen unterschiedlichen
Rohstoffe und deren Preisnotierungen wird die Überkom-
pensation ermittelt. Die Berechnung der Überkompensation

orientiert sich damit an den tatsächlich eingesetzten Roh-
stoffen und deren Preisen. Die Meldepflicht ist entsprechend
zu erweitern und führt zudem zu einer sachgerechteren Ermitt-
lung der tatsächlich erzielten Klimaschutzeffekten. Den im
ersten Bericht der Bundesregierung zur Überkompensations-
prüfung bei Biokraftstoffen zugrunde gelegte Preis für Rapsöl
führt im Falle der Verwendung von Rohstoffmischungen zu
einer Wettbewerbsverzerrung zu Lasten derjenigen Unter-
nehmen, die ausschließlich Rapsöl als Rohstoff einsetzen. Der
administrative Mehraufwand wird als gering eingeschätzt. Bei
Importen ist im Steuerlager analog zu verfahren und im Falle
von Biodiesel analytisch (Fettsäurezusammensetzung) pro-
blemlos nachweisbar. Zu prüfen ist die Frage, ob beispielsweise
eine viertel- oder halbjährliche Überkompensationsprüfung
auch aus fiskalischen Gründen Sinn macht.

Das Ergebnis ist die Vermeidung einer rohstoffbedingten Wett-
bewerbsverzerrung (Mitnahmeeffekte), bzw. die Wettbewerbs-
gleichstellung von inländisch hergestellten Biokraftstoffen auf
Basis unterschiedlicher Rohstoffe und entsprechender Im-
porte. Zudem wäre nicht nachvollziehbar, wenn bei steigenden
Anteilen von Pflanzenölimporten dennoch die Berechnung der
Überkompensation auf Basis des teueren Rapsöls erfolgt.

Die Festsetzung der Überkompensation ist grundsätzlich sorg-
fältig zu prüfen, weil Kraftstoffmärkte sehr volatile Märkte
sind. Im Falle einer rückläufigen Preisentwicklung bei fossilen
Kraftstoffen kann die als Ergebnis der Überkompensations-
prüfung erfolgte Teilbesteuerung den Einsatz von Biokraft-
stoffen als Reinkraftstoff unwirtschaftlich machen. Das
Zumischungsgebot sowie die Beibehaltung der Verwendung
von Biodiesel als Reinkraftstoff in der Land- und Forstwirt-
schaft stellen demzufolge praktisch ein „Sicherheitsnetz“ für
die nationale und europäische Biokraftstoffproduktion dar.
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